
Der Bürgermeister der Gemeinde Wittnau 

Beschlussvorlage 
 

 Öffentlich  Nichtöffentlich 
 
 

Amt: 
 
Bearbeiter/In 
 

 
Hauptamt 

 
Herr Egloff 

 
Az. 

 

761.161 
 

  

Datum 
der 
Sitzung 

 
30.11.2020 

  

Nr. 
 

49/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO 
 

 

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet  ja   ja mit Einschränkungen  nein 
Finanzielle Auswirkungen  ja    nein 

 
 
 
 

Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe zur Kalkulation der Gebühren für den Ru-
hewald Wittnau – Naturbestattungen, an die Firma Schneider & Zajontz, 74078 Heil-
bronn, zum Bruttoangebotspreis von 4.284,00 Euro zu. 
 

Sachverhalt: 

 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Mai 2020 hat der Gemeinderat u.a. die Ver-
waltung einstimmig beauftragt, eine beschränkte Ausschreibung für die Gebührenkalkulation 
Ruhewald Wittnau durchzuführen und das Ergebnis dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
Angeschrieben wurden insgesamt drei leistungsfähige Firmen, wovon zwei Firmen ein Ange-
bot abgegeben haben. 
 

Anbieter Gesamtpreis 
(Brutto) 

Bemerkungen 

Fa. Schneider & Zajontz, Wan-
nenäckerstraße 43, 74078 Heil-
bronn 
 

4.284,00 €  
 

… 11.503,73 €  

…  ./,  

 
Aufgrund der hohen Anzahl von terminierten Gebührenkalkulationen u.a. auch von Friedhöfen, 
erfolgt die Bearbeitung erst im 1. Halbjahr 2021 

 

Betreff: 
 

Vergabe der Neukalkulation der Gebühren Ruhewald Wittnau – 
Naturbestattungen  
 

 Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Neukalkula-
tion der Gebühren Ruhewald Wittnau - Naturbestattungen 

 

 
 
 

Beschlussantrag: 


